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Diese amtliche Präsentation und die ihr zugrunde liegenden
Angaben des amtlichen Vermessungswesens sind nach §5
des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche
Vermessungswesen vom 12.Dezember 2002 (Nds. GVBI 2003)
geschützt. Die Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche
Zwecke und die öffentliche Wiedergabe ist nur mit Erlaubnis
der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig.

Antragsbuch Nr.:  L4-  5/18
(bei Rückfragen bitte angeben)

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeut-
samen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach  (Stand vom 08.01.2018 ).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.
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PRÄAMBEL
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der 
Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)  und des § 58 Abs. 2 Nr. 2 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lünne diesen 
Bebauungsplan Nr. 33 "Nördlich der Drosselgasse", bestehend aus der Planzeichnung 
und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen sowie den nebenstehenden örtlichen 
Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

Lünne, den 24.09.2018

...................................                                ............................................
Gemeindedirektor                                                                   Bürgermeisterin                              

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)

PLANZEICHENERKLÄRUNG (gem. Planzeichenverordnung - PlanzV)
Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

allgemeines Wohngebiet 
nicht überbaubare Grundstücksfläche

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

Grundflächenzahl (GRZ)0,4

Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

WA

überbaubare Grundstücksfläche

max. Gebäudehöhe 
(siehe textl. Festsetzung Nr. 1.3)

GH

z. B. I Zahl der Vollgeschosse
(Höchstwert)

Geschossflächenzahl (GFZ)0,6

Straßenbegrenzungslinie 

Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO) 

offene Bauweiseo

Baugrenze

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Maß der baulichen Nutzung

1.1 Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens (SH)
Die Höhe des fertigen Erdgeschoßfußbodens in den allgemeinen Wohngebieten WA1  
und WA 2 darf, gemessen von Oberkante Mitte der fertigen, das Baugrundstück 
erschließenden Straße bis Oberkante fertiger Erdgeschoßfußboden, in der Mitte des 
Gebäudes an der Straßenseite, 0,50 m nicht überschreiten.

1.2 Traufenhöhen (TH)
Die Traufenhöhe im allgemeinen Wohngebiet WA 1, gemessen von Oberkante Mitte 
der fertigen, das Baugrundstück erschließenden Straße bis zum Schnittpunkt der 
Außenkante des aufgehenden Außenmauerwerks mit der Dachhaut darf 4,50 m nicht 
überschreiten.

1.3 Gebäudehöhe (GH)
Die maximale Gebäudehöhe darf
- im allgemeinen Wohngebiet WA 1 und WA 2
max.   9,00 m nicht überschreiten.
Der Bezugspunkt für die maximale Gebäudehöhe wird gemessen von Oberkante   

      fertiger Erdgeschoßfußboden, in der Mitte des Gebäudes an der Straßenseite.

1.4 Ausbau von Dachgeschossen
Bei Gebäuden mit zwei Vollgeschossen im allgemeinen Wohngebiet WA 2, ist der 
Ausbau des Dachgeschosses oberhalb des zweiten Vollgeschosses für Aufenthalts-
räume und Wohnungen gemäß §§ 43 und 44 NBauO nicht zulässig. 

3.   Oberflächenentwässerung

3.1 Versickerung auf privaten Flächen
Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33 ist die Versickerung des auf 
den befestigten Flächen anfallenden Regenwassers durch bauliche oder technische Maß-
nahmen auf den privaten Grundstücken anzustreben. Die Errichtung von zulässigen 
Sammelvorrichtungen für Nutzwasser z.B. Speicher bzw. die Entnahme von Brauchwasser 
bleiben hiervon unberührt. Eine zeitversetzte Versickerung ist zulässig. Die Vorschrift des 
§ 8 NWG zur Versagung der Erlaubnis oder der Bewilligung einer wasserrechtlichen 
Benutzung bleiben unberührt.

6.    Ausnahmen nach § 31 (1) BauGB

6.1  Die Baugenehmigungsbehörde kann im Einvernehmen mit der Gemeinde im allge-
meinen Wohngebiet WA 1 von der Zahl der Vollgeschosse eine Ausnahme um + 1 
Vollgeschoss zulassen, wenn die festgesetzten Traufen- und Firsthöhen einge-
halten werden.

2.   Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen

2.1  Mindestabstände von Garagen, Carports und Nebengebäuden
 Garagen bzw. Carports gem. § 12 BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO 
 müssen einen Mindestabstand von 3,00 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten.

5.   Grünordnerische Festsetzungen

5.1 Innerhalb der Straßenverkehrsfläche der Planstraße A sind im Abstand von 10 m bis 
20 m Hochstammbäume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
Pflanzliste: 
Stieleiche (Quercus robur), Winterlinde (Tilia cordata „Rancho“), Spitzahorn (Acer 
platanoides „Cleveland“), Baumhasel (Corylus colurna), Wildbirne (Pyrus calleryana 
„Chanticleer“), Lederhülsenbaum (Gleditsia triacanthos „Skyline“).

5.2 Die mit F 1 gekennzeichneten öfffentlichen Grünflächen für das Anpflanzen von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB ist 
flächendeckend mit heimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. 
Pflanzliste: 
Stieleiche (Quercus robur), Eberesche (Sorbus aucuparia), Hainbuche (Carpinus 
betulus), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Pfaffenhütchen (Euonymus 
europaeus), Hasel (Coylus avellana), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Faulbaum 
(Rhamnus frangula), Hundsrose (Rosa canina), Schlehe (Prunus spinosa), Salweide 
(Salix caprea), Weissdorn (Crataegus monogyna), Pflanzabstand 1,0 m x 1,0 m

max. Höhe Erdgeschossfußboden (Sockelhöhe)
(siehe textl. Festsetzung Nr. 1.1)

SH

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig
ED

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 NBauO)

1.   Dachausbildung 

1.1 Die Dachausbildung der Hauptdächer in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 muss 
als Sattel-, Walm-, Krüppelwalm-, Mansard- oder Pultdach erfolgen. Bei Sattel-, Walm-, 
Krüppelwalm- und Mansarddächern ist eine Dachneigung von mindestens 30° einzu- 
halten. Bei Pultdächern muss die Dachneigung mindestens 18° betragen. Die festge- 
setzte Gradzahl der Dachneigung gilt bei Walm- und Krüppelwalmdächern nur für die 
längere Traufenseite. Bei Mansarddächern ist oberhalb der Mansardlinie (Oberdach) 
ebenfalls eine geringere Dachneigung zulässig. Garagen gem. § 12 BauNVO und 
Nebengebäude gem. § 14 BauNVO können auch mit Flachdach errichtet werden.

2.   Einfriedungen

2.1 Einfriedungen sind im Vorgartenbereich (Bereich zwischen Straßenverkehrsfläche und 
vorderer Baugrenze) in einer Tiefe von 3,00 m parallel der nächstliegenden öffentlichen 
Verkehrsfläche nur maximal bis zu einer Höhe von 0,80 m über Straßenoberkante zu-
lässig. 

HINWEISE
Für diesen Bebauungsplan gelten:

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 
gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde 
oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 
NDSchG). 
Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige 
unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denk-
malschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).
Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland ist telefonisch unter  
(05931) 44-4041 zu erreichen.

2. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen weist darauf hin, dass in dem Plangebiet 
gelegentlich Geruchsimmissionen, die insbesondere bei der Verwertung von Wirt-
schaftsdüngern auftreten können, als Vorbelastung hinzunehmen sind.

3. Das Bebauungsplangebiet liegt im Übergangsbereich zum Außenbereich. Gemäß der 
GIRL darf die für allgemeine Wohngebiete (WA) maximal zulässige Geruchshäufigkeit 
von 10 % der Jahresstunden in diesem Fall überschritten werden. Im gesamten Gel-
tungsbereich sind Geruchsimmissionen von bis zu 13 % der Jahresstunden durch die 
benachbarten landwirtschaftlichen Betriebe zu erwarten und hinzunehmen.

4. Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und 
DIN-Vorschriften) können im Rathaus der Samtgemeinde Spelle, im Fachdienst Bauen, 

    Planung und Umwelt, Hauptstraße 43, im 1. Obergeschoss während der Dienstzeiten  
    eingesehen werden.

Straßenverkehrsflächen 

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von 
Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begründung - nicht - 
geltend gemacht worden.

Lünne, den                                                        .............................................. 
                                                                                                  Gemeindedirektor      
 

VERFAHRENSVERMERKE
Aufstellungsbeschluss  

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Lünne hat in seiner Sitzung am 28.11.2017                        
die Aufstellung dieses Bebauungsplanes Nr. 33 "Nördlich der Drosselgasse" mit örtlichen 
Bauvorschriften zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen gem. § 13 b BauGB 
beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 15.12.2017 ortsüblich bekannt 
gemacht.

Lünne, den 18.10.2018                                             .............................................. 
                                                                                                  Gemeindedirektor       
 

Öffentliche Auslegung 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Lünne hat in seiner Sitzung am 23.05.2018
dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 22.06.2018 ortsüblich bekannt 
gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung haben vom 03.07.2018 bis 
02.08.2018 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Lünne, den 18.10.2018       
                                                                                                 .............................................. 
                                                                                                 Gemeindedirektor       
 

Satzungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Lünne hat diesen Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 24.09.2018 als Satzung sowie die Begründung 
beschlossen.

Lünne, den 18.10.2018
                                                                    .............................................. 
                                                                                                  Gemeindedirektor       
 
Bekanntmachung 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am 30.10.2018 
im Amtsblatt Nr. 27/2018 für den Landkreis Emsland bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am 30.10.2018 in Kraft getreten.

Lünne, den 09.11.2018
                                                                         .............................................. 
                                                                                                  Gemeindedirektor       
 

Öffentliche Auslegung mit Einschränkungen

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Lünne hat in seiner Sitzung am                   dem 
geänderten Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die erneute 
öffentliche Auslegung mit Einschränkungen gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am                       ortssüblich bekannt 
gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung haben vom                     bis
                    gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Lünne, den                                                            .............................................. 
                                                                                                  Gemeindedirektor    
 

zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen
gem. § 13 b BauGB

Planstand:       

max. Traufenhöhe 
(siehe textl. Festsetzung Nr. 1.2)

TH

z. B. WA1 Teilgebiet des allgemeinen Wohngebietes (WA)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen innerhalb 
des Baugebietes (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5  BauNVO)

Planungen, Nutzungsregelungen und Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung der Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6  BauGB)

 F 1 

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) 
Grünflächen - öffentlich
Zweckbestimmung siehe zugeordneten 
Festsetzungen

Fläche für Ausgleichssmaßnahmen 
(siehe textl. Festsetzung Nr. 4.2) 

4.   Grundwasserentnahme und Grundwasserhaltung

4.1 Grundwasserentnahme als Trinkwasser
Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Trinkwasser ist unzulässig. Die  
Trinkwasserversorgung darf nur über das öffentliche Leitungsnetz erfolgen.

4.2 Grundwasserhaltungen bei Tiefbaumaßnahmen
Grundwasserhaltungen bei Tiefbaumaßnahmen sowie Grundwasserentnahmen zum 
Zwecke der Nutzung größerer Mengen Brauchwasser ist vorab mit dem Landkreis Emsland 
Fachbereich Umwelt, abzustimmen und ggf. sachverständig zu begleiten und zu über-
wachen.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
(es gelten in der jeweils gültigen  Fassung)

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)  
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
  Planinhaltes - PlanzV  
- Niedersächsische Bauordnung (NBauO)                     

1. Ausfertigung

gez. Hummeldorf

gez. Hummeldorf

gez. Hummeldorf

gez. Hummeldorf

gez. Hummeldorf

gez. Hummeldorf

gez. Wilmes

gez. Großpietsch
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